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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bauvorhaben, die in Kombination mit der Förderung des Landes Hessen 
gefördert werden sollen, sind bei Bekanntgabe der Anmeldefrist durch 
das zuständige Ministerium rechtzeitig mit einer verbindlichen Erklä-
rung über die beabsichtigte Miethöhe (vgl. Ziffer 5.2) bei der Stadt Ful-
da anzumelden. Die Anmeldefristen werden nach Bekanntgabe durch 
das zuständige Ministerium in der örtlichen Presse bekannt gegeben.

4 Förderungsvoraussetzungen

Antragsberechtigte müssen Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines 
geeigneten Baugrundstückes sein. Darunter fallen insbesondere sozial 
gebundene Grundstücke, die in Konzept- oder Auswahlverfahren ver-
geben wurden und Grundstücksvergaben im Erbbaurecht.

Es gelten die in Anlage 1 beschriebenen technischen Anforderungen. 
Soll von den nicht zwingenden Anforderungen (Soll-Anforderungen) 
abgewichen werden, bedarf dies der schriftlichen Zustimmung der 
Wohnungsbauförderstelle. Im Einzelfall können Abweichungen von 
einzelnen Anforderungen zugelassen werden, wenn sie in dem geplan-
ten Projekt baulich nicht realisierbar sind und eine andere, gleichwer-
tige, den Wohnwert nicht herabsetzende Möglichkeit gefunden wird. 
Flächenüberschreitungen sind generell zu begründen und werden sei-
tens des Fördergebers abschließend abgewogen. Sie sind grundsätzlich 
nicht mietwirksam, sofern die tatsächliche Wohnfläche die förderfä-
hige Wohnfläche um mehr als 5 m² je Wohneinheit überschreitet.

Die Wohnungsgrößen sind der jeweiligen Marktlage anzupassen und 
im Voraus mit der Wohnungsbauförderstelle abzustimmen. Es sollen 
regelmäßig nur Maßnahmen ab einer Größe von 6 Wohnungen be-
zuschusst werden.

Der Förderempfänger ist verpflichtet, über ein Bauschild auf die För-
derung des Vorhabens durch die Stadt Fulda hinzuweisen. Das Bau-
schild muss darüber hinaus entsprechende Informationen über die 
Anzahl der entstehenden barrierefreien/rollstuhlgerechten Wohnein-
heiten enthalten.

5 Bindungen

Mit dem Förderbescheid werden Mietpreis- und Belegungsbindungen 
an dem geförderten Wohnraum nach Maßgabe dieser Richtlinie be-
gründet. Die Bindungsdauer beträgt sowohl auf privaten als auch bei 
städtischen Grundstücken und Erbbaurechten 25 Jahre. Die Höhen 
des städtischen Zuschussbetrages ergeben sich aus Ziff. 6 dieser Richt-
linie. Die Mietpreis- und Belegungsbindung der geförderten Wohnun-
gen beginnt mit dem Erstbezug und endet mit Ablauf des 25. Kalen-
derjahres. Umgehungen der Bindungen und Gestaltungen, die eine 
Umgehung bezwecken oder bewirken, sind unzulässig.

5.1 Belegungsbindung

Der nach dieser Richtlinie geförderte Wohnraum darf nur wohnungs-
suchenden Personen zum Gebrauch überlassen werden, deren Einkom-
men die Einkommensgrenze für den geförderten Mietwohnungsbau 
für mittlere Einkommen nach § 5 Absatz 5 Hessisches Wohnraumför-
dergesetz (HWoFG) in Verbindung mit § 1 Hessische Verordnung zur 
Bestimmung abweichender Einkommensgrenzen bei der Wohnraum-
förderung (HessAEinkGWoFöVO) nicht übersteigt. Die Belegung der 
Wohnungen erfolgt auf Grundlage der §§ 16 und 18 HWoFG.

Wohnberechtigt sind Haushalte mit mittlerem Einkommen, das nicht 
mehr als 20 % über den festgelegten Grenzen nach § 5 Abs. 1 HWoFG 
(Sozialwohnungsberechtigung) liegt.

Bevorzugt werden Personen, die mit Hauptwohnsitz in Fulda gemeldet 
sind oder eine Bindung an Fulda, z.B. durch ein Arbeitsverhältnis, ei-
nen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz haben. Die Einhaltung 
der einschlägigen Einkommensobergrenze durch den Haushalt sowie 
die Berechtigung zur Anmietung einer geförderten Wohnung mit zu-
lässiger Wohnungsgröße oder Zimmeranzahl ist durch einen entspre-
chenden, aktuellen Wohnberechtigungsschein dem Sozial- und Woh-
nungsamt der Stadt Fulda nachzuweisen.

Während der Entstehungsphase eines Projektes hat die Bauherrschaft 
eine Interessentenliste über die Anfragen der jeweiligen „Bewerber/in-
nen“ zu führen. Damit barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnun-
gen entsprechend belegt werden können, sind Handicaps/ Behinde-
rungen, soweit bekannt, in der Liste zu vermerken. Diese Liste ist vor 
dem rechtsverbindlichen Abschluss von Mietverträgen, spätestens sechs 
Wochen vor Fertigstellung der Maßnahme, an das Sozial- und Woh-
nungsamt der Stadt Fulda zu übermitteln und die Belegung dort ab-
zustimmen. Personenbezogene Daten sind von allen Beteiligten nach 
den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten und 
dabei insbesondere vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern und recht-
zeitig sowie datenschutzrechtskonform zu vernichten.

5.2 Mietpreisbindung

Die Höhe der Einstiegsmiete beträgt 8,50 €/m² und wird im Förder-
bescheid festgelegt.

Für den geförderten Wohnraum darf die Einstiegsmiete maximal 8,50 
€/m² Wohnfläche und Monat zzgl. Betriebskosten betragen. Abwei-
chungen hiervon erfordern einen Magistratsbeschluss. Sonstige Ne-
benleistungen oder einmalige Zahlungen dürfen nicht verlangt wer-
den. Maklerprovisionen dürfen nicht zu Lasten des Mieters gehen. 
Eine Sicherheitsleistung nach § 551 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) ist zulässig.

Eine Anpassung der Miete ist nur im Rahmen der §§ 558 ff. BGB mit 
nachfolgenden weitergehenden Einschränkungen zulässig. Eine Anpas-
sung innerhalb der ersten 5 Jahre ab Erstbezug ist ausgeschlossen (5-Jah-
res-Bindung). Jede Anpassung ist zudem nur maximal in der Höhe der 
Veränderung des vom Statistischen Bundesamt ermittelten Verbraucher-
preisindexes für Deutschland (VPI) zulässig. Dabei gilt: (Indexwert neu : 
Indexwert alt) x 100 – 100 = prozentual zulässige Mietsteigerung. Hierbei 
ist für den „Indexwert neu“ der Jahresdurchschnittsindexwert des Jahres 
heranzuziehen, welches dem Jahr vorangeht, in dem die Erhöhung des 
Nutzunsgentgelts erklärt wird und für den „Indexwert alt“ der Jahres-
durchschnittsindexwert des Jahres, welches für die letzte Erhöhung des 
Nutzungsentgelts maßgeblich war. Für die erstmalige Anpassung des Nut-
zungsentgelts ist der maßgebliche alte Indexwert der vorletzte vor dem 
Auslaufen der 5-Jahres-Bindung veröffentlichte Indexwert. Die in den ers-
ten fünf Jahren nicht zulässigen Erhöhungen dürfen nicht nachgeholt 
werden. Die Anpassung der Miete ist zudem bei jeder Anpassung maxi-
mal zulässig bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete im Sinne von § 558 BGB 
abzüglich 15 %. Die Vereinbarung einer Indexmiete nach § 557b BGB ist 
zulässig nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen. Die Vereinbarung 
einer Staffelmiete nach § 557a BGB ist ausgeschlossen. Nach Anpassung 
der Miete musst diese für jeweils mindestens 1 Jahr unverändert bleiben.

Bei einem Mieterwechsel darf höchstens diejenige Miete verlangt wer-
den, die sich bei Anwendung der zulässigen Erhöhungsmöglichkeiten 
bis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit dem neuen Mieter un-
ter Anwendung der vorstehenden Regelungen ergeben hätte.

Die Förderstelle ist schriftlich über die Mieterhöhung, auch im Falle 
der Wiedervermietung, zu informieren.

Mietverträge über den geförderten Wohnraum dürfen nur mit unbe-
fristeter Laufzeit abgeschlossen werden. Die Mieter des geförderten 
Wohnraums sind in den Mietverträgen nach Ziff. 7.6 darauf hinzu-
weisen, dass die Wohnungen einer Mietpreisbindung unterliegen. Die 
Mieter dürfen sich gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 HWoFG wegen der einzu-
haltenden Miethöhe unmittelbar auf die Mietpreisbindung berufen.

6 Förderungsart und -höhe

Der Zuschuss dient dem Zweck, der Förderung bezahlbaren Wohn-
raums durch die Mietpreis- und Belegungsbindung nach Maßgabe 
der Ziff. 5 dieser Richtlinie. Die Förderung wird in Form eines einma-
ligen Zuschusses gewährt und ist abhängig von der Wohnungsgröße.

Die Höhe der Förderung ist begrenzt auf denjenigen Ausgleichsbetrag, 
der unter Berücksichtigung eines angemessenen Gewinns nicht über 
das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der 
Verpflichtungen nach dieser Richtlinie verursachten Nettokosten abzu-
decken. Es gelten die Bestimmungen des Art. 5 des Beschlusses der EU-
Kommission 2012/21/EU vom 20.12.2011, bekanntgegeben unter Ak-
tenzeichen K(2011) 9380 (sog. DAWI-Freistellungsbeschluss). Die Stadt 
Fulda ist berechtigt, während der Bindungsdauer die Einhaltung vor-
stehender Voraussetzungen regelmäßig (alle drei Jahre sowie am Ende 
der Bindungsdauer) zu überprüfen. Der Fördermittelempfänger ist ver-
pflichtet, die hierfür erforderlichen Unterlagen in geeigneter Form zur 
Verfügung zu stellen.

Insoweit bei Förderzusage oder im Laufe der Bindungsdauer eine Über-
kompensation vorliegen sollte, ist die Stadt Fulda berechtigt, einen hö-
heren Ausgleich als den nach den vorstehenden Regelungen zulässigen 
und erforderlichen Ausgleich zurückzufordern. Es gelten die Bestim-
mungen des Art. 6 des DAWI-Beschlusses der EU-Kommission.

6.1  Förderung in Kombination mit der Förderung  
des Landes Hessen

Die Förderung besteht aus einem einmaligem Zuschuss in Höhe von 
bis zu :

 - 18.750 Euro je Wohneinheit für 1/2 - Zimmer Wohnungen
 - 31.250 Euro je Wohneinheit für 3/4/5 - Zimmer Wohnungen

Sollte eine Mietpreis- und Belegungsbindung von 15 oder 20 Jahren 
in Anspruch genommen werden, gewährt die Stadt Fulda einen (nach 
Ziff. 5.5 der Landesrichtlinie vorgesehenen) kommunalen Zuschuss in 
Höhe von 6.000 EUR.

6.2 Modell Fulda

Bei einer Förderung ohne die Inanspruchnahme der Förderung des 
Landes Hessen ist die Höhe des Zuschusses ebenfalls abhängig von 
der Wohnungsgröße.

Die Förderung besteht aus einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 
bis zu:

 - 25.000 Euro je Wohneinheit für 1/2 - Zimmer Wohnungen
 - 43.750 Euro je Wohneinheit für 3/4/5 - Zimmer Wohnungen

Die Förderung erfolgt grundsätzlich nach den in dieser Richtlinie auf-
geführten Vorgaben analog zu der Förderung in Kombination mit dem 
Land. Es besteht kein Anspruch auf ein zusätzliches Darlehen durch 
die Stadt Fulda.

6.3 Zusatzförderung barrierefrei

 -  Für barrierefrei erreichbare Wohnungen in Obergeschossen wird 
ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 2.500 Euro je Wohneinheit 
gewährt, sofern sie zusätzlich die Anforderungen an barrierefreie 
Wohnungen gemäß der Anlage 2 erfüllen.

6.4 Zusatzförderung rollstuhlgerecht

 -  Für barrierefrei erreichbare Wohnungen in Obergeschossen wird 
ergänzend zu Ziff. 6.3 ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 2.500 
Euro je Wohneinheit gewährt, sofern sie zusätzlich die Anforderun-
gen an rollstuhlgerechte Wohnungen gemäß der Anlage 3 erfüllen.

7 Sicherheiten und Rechtsnachfolge, weitere Beschränkungen
7.1

Zur Sicherung der Förderung bestellt der Förderempfänger an dem Vor-
habengrundstück bzw. Erbbaurecht eine Grundschuld zu Gunsten der 
Stadt Fulda. Die Sicherung ist unmittelbar im Rang nach den der Fi-
nanzierung des Bauvorhabens dienenden Fremdmitteln (einschließlich 
der etwaig durch das Land Hessen gewährten Förderung) einzutragen. 
Diese Eintragung dient der Absicherung etwaiger Rückforderungsan-
sprüche nach Ziff. 8.1.

7.2

Die geförderten Wohnungen sowie das Grundstück bzw. Erbbaurecht 
dürfen die ersten 20 Jahre nach Erstbezug nicht weiterveräußert wer-
den. Auch nach Ablauf der 20 Jahre ist eine Veräußerung während der 
Bindungsdauer nicht ohne Zustimmung der Wohnungsbauförderstelle 
der Stadt Fulda zulässig. Der Veräußerung steht die Belastung mit ding-
lichen Nutzungsrechten wie z. B. Nießbrauch, Erbbaurecht gleich. Bei 
einer Veräußerung der geförderten Objekte innerhalb der Bindungs-
dauer sind die aus der Inanspruchnahme der Förderung resultieren-
den Bindungen (Mietpreis und Belegung) und Verpflichtungen auf 
den Rechtsnachfolgenden so zu übertragen bzw. aufzuerlegen, dass 
auch jeder weitere Rechtsnachfolger in gleicher Weise verpflichtet wird.

7.3

Zudem ist die Aufteilung und Umwandlung nach dem Wohnungsei-
gentumsgesetz (WEG) während der Bindungsdauer untersagt.

7.4

Eigenbedarfskündigungen gegenüber dem Mieter sind während der 
Bindungsdauer ausgeschlossen.

7.5

In die Mietverträge sind die Bindungen und Beschränkungen nach Nr. 
5.2, 7.2, 7.3 und 7.4 als Regelung zugunsten des Mieters gemäß § 328 BGB 
unmittelbar, transparent und unmissverständlich einzubeziehen, sodass 
sich der Mieter gegenüber dem Vermieter unmittelbar auf diese Regelun-
gen berufen kann. Die Mietverträge sind innerhalb von 1 Monat nach 
Abschluss dem Sozial- und Wohnungsamt der Stadt Fulda vorzulegen.

7.6

Die Bindungen und Beschränkungen nach dieser Richtlinie (Nr. 5 
und Nr. 7) werden - soweit möglich - im Kaufvertrag bzw. im Erbbau-
rechtsvertrag festgelegt und dinglich zugunsten der Stadt Fulda gesi-
chert. Dem Bauordnungsamt der Stadt Fulda, Wohnungsbauförderstel-
le, Schlossstraße 1, 36037 Fulda, ist der Vollzug der Eintragungen im 
Grundbuch nachzuweisen.

8 Zuschussentscheidung

Über die Höhe des zu gewährenden Zuschusses entscheidet der Ma-
gistrat der Stadt Fulda. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines 
Zuschusses besteht nicht. Eine Bezuschussung ist nur im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel möglich. Der Magistrat der Stadt Fulda 
behält sich vor, die zu fördernden Vorhaben nach pflichtgemäßem Er-
messen auszuwählen und erforderlichenfalls anhand objektiver Krite-
rien (wie bspw. Vorhaben im Rahmen einer städtischen Konzeptverga-
be, Vorhaben mit besonderen Maßnahmen des barrierefreien Bauens, 
besonders kostengünstige und umweltfreundliche Vorhaben, Vorha-
ben, die die Höchstmiete nach Nr. 5.2 unterschreiten, Vorhaben von 
Unternehmen, welche in ihrer Organisationsstruktur nicht primär auf 
Gewinnerzielung ausgerichtet sind und die Gemeinwohlorientierung 
fokussieren, Vorhaben die am ehesten die Erreichung der Förderziele 
erwarten lassen) Priorisierungen vorzunehmen.

Mit dem Vorhaben darf vor Erteilung der Förderzusage nicht begon-
nen werden.

8.1 Rückforderung der Bezuschussung

Der Magistrat kann den Zuschuss ganz oder teilweise (insbesonde-
re zeitanteilig unter Berücksichtigung der Bindungsdauer) zurückver-
langen sowie erforderlichenfalls die Bewilligung ganz oder teilweise 
zurücknehmen oder widerrufen, wenn eine der folgenden Vorausset-
zungen vorliegt:

 -  Der Förderempfänger hat unrichtige Angaben gemacht oder Tat-
sachen verschwiegen, die für die Beurteilung der Förderfähigkeit 
und Forderungswürdigkeit des Vorhabens von Bedeutung waren.

 -  Der Förderempfänger hält Auflagen oder Bedingungen dieser Richt-
linie oder des Förderbescheids nicht ein.

 -  Das Bauvorhaben zur Schaffung des geförderten Wohnraums wird 
nicht innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe der Bewilli-
gung aus vom Förderempfänger zu vertretenden Gründen begonnen.

 -  Das Bauvorhaben zur Schaffung des geförderten Wohnraums wird 
nicht innerhalb einer im Förderbescheid festgelegten Frist bezugs-
fertig erstellt.

 -  Das Bauvorhaben weicht ohne Zustimmung der Förderstelle von 
der dem Förderbescheid zugrundeliegenden Baubeschreibung ab.

 -  Für das Grundstück, auf dem sich der geförderte Wohnraum be-
findet, wird während der Bindungsdauer die Zwangsversteigerung 
oder Zwangsverwaltung angeordnet.

 -  Geförderter Wohnraum wird unter Verstoß gegen die Mietpreis- 
und Belegungsbindungen vermietet oder überlassen.

 -  Geförderter Wohnraum wird während der Bindungsdauer nicht 
ordnungsgemäß in Stand gehalten oder steht aus Gründen, die der 
Förderempfänger zu vertreten hat, länger als drei Monate leer.

 -  Es treten Tatsachen ein oder werden bekannt, aus denen sich er-
gibt, dass der Förderempfänger nicht mehr leistungsfähig, zuver-
lässig, kreditwürdig oder zur Erfüllung seiner Verpflichtungen in 
der Lage ist.

 -  Das Grundstück des geförderten Wohnraums oder geförderte Wohn-
einheiten werden ohne Zustimmung der Förderstelle verkauft.

 -  Es wird eine Überkompensation im Sinne der europarechtlichen 
Beihilfevorschriften festgestellt.

 -  Die Bindungsdauer verkürzt sich nach Maßgabe der landesrechtli-
chen Regelungen.

 -  Bei einer möglicherweise eintretenden Rückforderung seitens der 
Stadt kommt die landesrechtliche Regelung hinsichtlich einer Zins-
forderung zur Anwendung.

Der Rückforderungsbetrag wird ab dem Zeitpunkt des Verstoßes rück-
wirkend mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich ver-
zinst werden. Die Vorschriften der §§ 48, 49 sowie 49a des Hessischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt.

9 Auszahlung des Zuschusses

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in der Regel in folgenden Teil-
zahlungen:

 -  50 % nach Fertigstellung des Rohbaus gegen Nachweis der Brand-, 
Sturm- und Leitungswasserversicherung, der Vorlage eines Fotos 
des aufgestellten Bauschilds (Ziff. 4) sowie einem Nachweis über 
die Grundbucheintragungen der Sicherungen (Grundschuld)

 -  40 % nach Bezugsfertigkeit und Nachweis der ordnungsgemäßen 
Belegung der Wohnungen gegen Vorlage der abgeschlossenen Miet-
verträge bei dem Sozial- und Wohnungsamt der Stadt Fulda

 -  10 % nach Fertigstellung der Baumaßnahme (einschließlich Au-
ßenputz und Außenanlagen) und Anzeige der Schlussabrechnung

10 Anzeige der Schlussabrechnung

Eine Anzeige der Schlussabrechnung ist spätestens innerhalb von neun 
Monaten nach Bezugsfertigkeit auf einem Formblatt vorzulegen. Auf 
Verlangen sind weiterhin das Bautagebuch oder von den Fördergebern 
als gleichwertig anerkannte Unterlagen und die abgeschlossenen Miet- 
oder Nutzungsverträge vorzulegen.

11 Mitteilungspflichten des Förderempfängers

Der Förderempfänger ist verpflichtet, der Förderstelle auf Verlangen 
Auskunft zu erteilen und Einsicht in seine Bau-, Abrechnungs- und Be-
wirtschaftungsunterlagen zu gewähren, soweit dies zur Kontrolle der 
Einhaltung der Förderbedingungen und der EU-Beihilferechtskonfor-
mität erforderlich ist. Die Unterlagen zum geförderten Vorhaben sind 
mindestens zehn Jahre nach Ende der Bindungsdauer aufzubewahren.

Der Förderempfänger hat der Stadt Fulda, Sozial- und Wohnungsamt, 
den voraussichtlichen Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit oder des Freiwer-
dens einer geförderten Wohneinheit unverzüglich anzuzeigen. Binnen 
zwei Wochen, nachdem er die Wohnung einer nach Nr. 5.1 wohnbe-
rechtigten Person überlassen hat, hat er die im Besitz der wohnberech-
tigten Person befindliche Vermietungsanzeige ausgefüllt dem Sozial- 
und Wohnungsamt der Stadt Fulda vorzulegen.


